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1. Geltungsbereich 

Das Plangebiet befindet sich in der Gemarkung Eisbergen, Flur 7. Begrenzt wird es  

• im Süden durch die Martinstraße, 

• im Westen durch die Bahnhofsstraße, 

• im Norden durch die Straße Kreuzbreite und 

• im Osten durch die Arminstraße 

Die genauen Abgrenzungen ergeben sich aus dem beigefügten Lageplan. 

Die Größe des Änderungsbereichs beläuft sich auf etwa 5 ha.  

2. Ziel und Zweck der Planung 

Zur geordneten Erschließung und Entwicklung des Wohngebiets zwischen der Kreuzbreite 

und der Martinstraße wurde am 14.02.1998 der Bebauungsplan Nr. 26 „Kreuzbreite“ 

rechtsverbindlich. Aufgrund der Entwicklung von unterschiedlichen Erschließungsvarianten 

seitens der Eigentümer bzw. des Vorhabenträgers wurden in den Jahren 2000 und 2001 

(vereinfachte Änderungen für den Bebauungsplan aufgestellt. Allerdings ist in den darauf 

folgenden Jahren die Umsetzung der Erschließung der Flächen teilweise abweichend zu der 

Planung erfolgt. So ist entgegen der Festsetzungen des Bebauungsplanes die Straße „Im 

Zehnten“ als Privatweg nach Westen fortgeführt worden und endet nun in einem 

Wendehammer. Ebenfalls ist im Arminiusweg, der an dieser Stelle eine Verbindung zur 

Straße „Im Zehnten“ erhalten sollte,  ein Wendehammer realisiert worden. 

Die aktuelle Planungserfordernis beruht auf einer Anfrage des Eigentümers, das Flurstück 

820 als Wohnbaufläche zu entwickeln. Der Bebauungsplan sieht allerdings eine verkehrliche 

Anbindung zwischen dem Arminiusweg und der Straße „Im Zehnten“  vor, die noch nicht 

ausgebaut worden ist. Im östlichen Teil der Brachfläche ist eine ebenfalls nicht verwirklichte 

öffentliche Parkplatzfläche vorgesehen. Die Herstellung einer aller Verkehrsarten 

einschließenden Anbindung der beiden Straßen und des Parkplatzes sind aus 

bauleitplanerischer Sicht nicht mehr zwingend notwendig. 

Darüber hinaus sollen mit dieser Änderung des Bebauungsplanes die gesamten 

zeichnerischen und textlichen Festsetzungen des ursprünglichen Bebauungsplanes sowie der 

bereits erfolgten Änderungen an die aktuelle Situation angepasst werden, sodass 

Rechtssicherheit für die Eigentümer geschaffen wird. Bei dieser Änderung handelt es sich um 

eine Maßnahme der Innenentwicklung, so dass das beschleunigte Verfahren gem. § 13 a 

BauGB zur Anwendung kommen kann. 
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3. Übergeordnete Planungen  

Der wirksame Regionalplan für den Regierungsbezirk Detmold, Oberbereich Bielefeld stellt den 

Planbereich als Allgemeinen Siedlungsbereich dar. Die Bebauungsplanänderung entspricht damit den 

Darstellungen des Regionalplanes. 

4. Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan stellt die Fläche als Wohnbaufläche und einen kleinen Bereich als 

Grünfläche mit der Zweckbestimmung Spielplatz dar, so dass sich die Planung gem. § 8 (2) BauGB aus 

diesem entwickelt. 

5. Umweltbericht 

Da durch die Änderung des Bebauungsplanes zur Anpassung an die tatsächliche vorhandene Nutzung 

keine erheblichen Beeinträchtigungen der Umwelt zu erwarten sind, wird gemäß § 13a BauGB im 

beschleunigten Bebauungsplanverfahren von einer Umweltprüfung abgesehen. 

6. Festsetzungen 

6.1. Festsetzungen nach dem Baugesetzbuch (BauGB) 

6.1.1. Art der baulichen Nutzung 

Wie im bisherigen Bebauungsplan wird ein allgemeines Wohngebiet gem. § 4 (2) BauNVO 

entsprechend der umliegenden Flächen festgesetzt. Es erfolgt keine Änderung des 

Festsetzungskataloges. 

Zulässig sind: 

• Wohngebäude 

• die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie 

nicht störende Handwerksbetriebe 

• Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke 

Zulässig sind außerdem die im Bereich WA gem. § 4 (3) BauNVO ausnahmsweise zulässigen 

Nutzungen, da diese das Wohnen in der Umgebung nicht stören: 

• Betriebe des Beherbergungsgewerbes 

• Sonstige nicht störende Gewerbebetriebe  

• Anlagen für Verwaltungen 

Ausgeschlossen werden gem. § 1 (6) Nr. 1 BauNVO die sonst gem. § 4 (3) ausnahmsweise zulässigen 

Nutzungen, da diese sich nicht in die Eigenart des Gebietes einfügen: 

• Gartenbaubetriebe 

• Tankstellen 
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6.1.2. Maß der baulichen Nutzung 

Analog zum ursprünglichen Bebauungsplan samt der ersten und zweiten Änderung,  ist im Plangebiet 

eine offene Bebauung gem. § 22 (2) BauNVO zulässig. Außerdem wird die Grundflächenzahl 

weiterhin auf 0,4 festgesetzt. Durch die zulässige Bebauung mit maximal 1 bis 2 Vollgeschossen 

ergibt sich eine maximale Geschossflächenzahl von 0,4 bis 0,8. Diese richtet sich ebenfalls nach den 

Festsetzungen des ursprünglichen Bebauungsplanes samt den beiden Änderungen und wurde in 

ihren Abgrenzungen an den Entwicklungsstand im Änderungsbereich angepasst. Die Flurstücke 

entlang der Kreuzbreite, Armin- und Bahnhofsstraße lassen eine maximale Geschossflächenzahl von 

0,4 bei maximal einem Vollgeschoss zu, während entlang der Martinstraße und östlich der Straße „Im 

Zehnten“ maximal 0,6 bei 2 Vollgeschossen erreicht werden darf. Mit 0,8 und ebenfalls maximal 2 

Vollgeschossen weist der innere Bereich um den „Arminiusweg“ und westlich der Straße „Im 

Zehnten“ die höchste Geschossflächenzahl auf. Die Baugrenzen ergeben sich aus einem Abstand von 

5 m zu den Verkehrsflächen. An den privaten Stichstraßen entlang der Martinstraße, auf der 

Westseite der neuen Fußwegeverbindung zwischen „Arminiusweg“ und „Im Zehnten“ sowie 

teilweise auf dem Flurstück 820 verläuft die Baugrenze in einem Abstand von 3 m. 

6.1.3. Stellplätze, Garagen, Nebenanlagen 

Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO, Garagen gem. § 12 BauNVO sowie offene Kleingaragen (Carports) 

gem. § 1 (3) GaVO sind außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche nur zulässig, wenn sie mit 

einem Mindestabstand von 3 m zur öffentlichen Verkehrsfläche errichtet werden, um 

Sichteinschränkungen auf den Verkehrsflächen zu vermeiden. Zu seitlich angrenzenden 

Verkehrsflächen (z.B. Gehwege) ist ein Abstand von mind. 1,50 m einzuhalten. Dies gilt nicht für 

Tiefgaragen.  

Als Ausnahme zugelassen werden Nebenanlagen, die der Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wärme 

und Wasser sowie zur Ableitung von Abwasser dienen sowie Anlagen für erneuerbare Energien. 

6.1.4. Verkehrsflächen 

Die ursprüngliche Erschließung des Wohngebietes sah eine Straßenverbindung zwischen der 

„Kreuzbreite“ im Norden und der Bahnhofsstraße im Westen vor, die durch abgehende Stichstraßen 

und einen Fußweg in der Verlängerung der Fliederstraße ergänzt wurde. Im Zuge der 1. und 2. 

Änderung wurden die ursprünglichen Stichstraßen aufgehoben und durch nachfolgende 

Einzelverfahren durch private Stichstraßen (südlicher Änderungsbereich, ausgehend von der 

Martinstraße) ersetzt. Die Straßenverbindung wurde bis zum heutigen Zeitpunkt nicht durchgängig 

realisiert und weist eine Lücke auf der Höhe der geplanten Parkplatzfläche (Flurstück 820) auf. Das 

westliche Teilstück („Arminiusweg“) endet zum heutigen Zeitpunkt in einem Wendehammer südlich 

des o.g. Flurstücks.  Das nördliche Teilstück („Im Zehnten“) wurde über einen Teil der als Spielplatz 

ausgewiesenen Fläche als private Stichstraße nach Westen fortgeführt und endet dort ebenfalls in 

einem Wendehammer. 

Angesichts der neuen Erschließungssituation erweist sich die umfassende verkehrliche 

Lückenschließung zwischen der Straße „Im Zehnten“ und dem „Arminiusweg“ als vernachlässigbar. In 

Bezug auf die Frage der zukünftigen Verbindung der beiden Straßenabschnitte wurden dem 

zuständigen Bezirksausschuss drei mögliche Varianten vorgelegt, ob, oder in welcher Form eine 

Wegeverbindung erhalten bleibt. Dieser hat in seiner Sitzung am 26.06.2015 eine Empfehlung für die 

Freigabe des gesamten Flurstücks 820 als Wohnbaufläche ausgesprochen. Der Empfehlung ist der 

Ausschuss für Planung und Umweltschutz gefolgt und sich zusätzlich in der Sitzung am 11.04.2016 für 
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die Festsetzung einer Fußwegeverbindung zwischen den Straßen „Im Zehnten“ und „Arminiusweg“ 

entschieden. Demnach entfällt die geplante öffentliche Parkplatzfläche zugunsten einer 

Wohnbebauung, während eine verkehrliche Verbindung in Form eines Fußweges beibehalten wird. 

Zusätzlich erhält das Flurstück 824 (Arminstraße 37) zur rückwärtigen Erschließung eine Anbindung 

über das Flurstück 820 an die Straße „Im Zehnten“. 

In der 3. Änderung werden festgesetzt: 

• drei private Erschließungsstraßen, ausgehend von der Martinstraße 

• Fußwegeverbindung zwischen Arminstraße und „Arminiusweg“ 

• Fußwegeverbindung zwischen „Im Zehnten“ und „Arminiusweg“ 

• Straßenverkehrsfläche „Arminiusweg“ mit Wendehammer 

• Straßenverkehrsfläche „Im Zehnten“ mit westlich anschließender Fortführung als private 

Erschließungsstraße mit Wendehammer 

6.1.5. Grünflächen 

Im Geltungsbereich des ursprünglichen Bebauungsplanes samt der 1. und 2. Änderung befindet sich 

eine als Spielplatz ausgewiesene Grünfläche. Im Zuge von nachträglichen Einzelverfahren wurde die 

Fläche im Süden und Westen reduziert, um die Erschließung der westlich liegenden Wohnbauflächen 

durch eine private Stichstraße und eine Ausweitung der angrenzenden Wohnbaufläche zu 

ermöglichen. 

Die Änderung greift diese Flächenreduzierung auf, wodurch der Bebauungsplan an die vor Ort 

vorliegende Situation angepasst wird. 

6.1.6. Maßnahmen zum Schutz des Bodens 

Die Stellplätze (ohne Zufahrten bzw. Fahrbahn) sind mit einer wasser- und luftdurchlässigen 

Pflasterung zu befestigen, die keinen höheren Abflussbeiwert als 0,8 haben, z.B. Rasengittersteine, 

Schotterrasen sowie Betonverbundpflaster mit entsprechendem Prüfzeugnis/Nachweis. Dies dient 

dem Schutz der natürlichen Bodenfunktionen, hier 

• Speicher-, Puffer-, Filter-, und Transformationsfunktion 

Die wasserdurchlässigen Pflasterflächen müssen dauerhaft eine Regenspende von 270 l/s je ha 

versickern können. Dies wird u.a. nur erreicht, wenn der Fugenanteil mindestens 8 % beträgt und die 

Dränfugen mit Splitt (Mindestkorngröße 2mm) verfüllt werden. 

Hinweis: 

Auch bei wasserdurchlässigen konzipierten Pflasterbefestigungen ist davon auszugehen, dass starke 

Regenspenden wie die Bemessungsregenspende von 270l/s je ha nicht dauerhaft durch die 

Pflasterfläche versickert werden können. Daher sollte im Hinblick auf derartige Regenereignisse ein 

oberflächiger Abfluss von der Pflasterfläche und eine Zuführung des Wassers in 

Entwässerungseinrichtungen (z.B. seitliche Versickerungsanlagen) vorgesehen werden. Für die 

Bemessung dieser Anlagen sollte von einem anrechenbaren Abflussbeiwert von 0,5 ausgegangen 

werden. Die Bemessung der Entwässerungseinrichtungen erfolgt somit lediglich für eine auf den 

halben Wert reduzierte Bemessungsregenspende. 
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6.1.7. Grünordnerische Festsetzungen 

Um bei den neu anzulegenden Freiflächen eine Strukturvielfalt zu erlangen, werden wie gehabt 

Anforderungen an die Durchgrünung gestellt. Es sind nur heimische und standortgerechte Bäume 

und Sträucher zu verwenden. In den grünordnerischen Festsetzungen werden geeignete, aber nicht 

bindende Arten benannt. Je angefangene 250 m² Grundstücksfläche sind mindestens ein Obst- oder 

Laubbaum mit einem Stammumfang von 14/16cm sowie 10 heimische Sträucher zu pflanzen. Die 

Pflanzungen sind dauerhaft zu erhalten, bei Abgang ist Ersatz zu leisten. Erhaltenswerte Einzelbäume 

innerhalb des Änderungsbereiches sind in den zeichnerischen Festsetzungen der 

Bebauungsplanänderung verortet und deren Erhalt durch die textlichen Festsetzungen bestimmt. 

 

6.2. Festsetzungen nach Landesbauordnung (BauO NRW) 

Wie bisher wurden die Festsetzungen nach Landesbauordnung zur Gestaltung getroffen, damit sich 

das künftige Erscheinungsbild des Plangebietes gut in die örtliche Umgebung einfügt. Die 

Festsetzungen wurden dabei im Vergleich zum Ursprungsplan an einigen Stellen modifiziert und 

angepasst. 

6.2.1. Dächer 

Demnach dürfen Dächer Neigungen von 30° - 48° aufweisen und Dacheindeckungen dürfen in dem 

Farbton „rot“ ausgeführt werden. Die Oberfläche darf engobiert (nicht glasiert) sein. Begrünte 

Dächer und Dächer von Garagen dürfen eine Neigung von 0° - 30° aufweisen. Sonstige Nebenanlagen 

sind auch mit Flachdach zulässig. Gauben, Erker sowie Vorbauten (z.B. Friesengiebel) sind mit einer 

Dachneigung bis zu 60° zur Hälfte der Gebäudelänge, maßgebend dafür ist ihre Unterkante, zulässig. 

Zu den Giebelseiten ist ein Abstand von 2,50 m einzuhalten. Außerdem zulässig sind Flächen für 

erneuerbare Energien. 

Nicht zulässig sind hingegen einhüftige Pultdächer sowie Dacheindeckungen mit glänzenden 

Oberflächen, da diese nicht den ortstypischen Formen, Materialien und Farbgebungen entsprechen. 

 

6.2.2.Fassadenmaterial 

Verblendmauerwerk in den Farbtönen „rot“, „weiß“ und „sandsteinfarben“, Putz mit Anstrich in 

weißer oder pastellfarbener Farbgebung, Holz in Brettstruktur mit naturbelassenem Schutzanstrich 

oder mit Schutzanstrich in weißer oder pastellfarbener Farbgebung, sowie Glas als 

Außenwandabschluss für ganzverglaste Gebäudeteile oder für transparente Wärmedämm-Elemente 

sind als Materialien für die Außenwandflächen von Gebäuden zulässig. 

Nicht zulässig sind hingegen verspiegelte Gläser sowie Klinker mit glasierter Oberfläche, bossierte 

Ziegelsteine, Fassadenverkleidungen aus Bitumen und Kunststoffen, Fassaden, die Mauerwerk oder 

andere natürlich gebrannte Baumaterialien nachahmen (Imitate aus Bitumen und Kunststoffen). Dies 

gilt nicht für untergeordnete Bauteile, Garagen und Nebenanlagen. 

Mit den getroffenen gestalterischen Festsetzungen wird einerseits eine gewisse Bandbreite an 

Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet, andererseits werden aber ortsuntypische Materialien und Farben 

ausgeschlossen.  
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6.2.3. Einfriedungen 

Aus gestalterischen Gründen sind als Grundstückseinfriedungen entlang der öffentlichen 

Verkehrsflächen, an den Grenzlinien der öffentlichen Straßen und auf den seitlichen 

Grundstücksgrenzen zwischen der Grenzlinie der Straße und den straßenseitigen Baugrenzen (bzw. 

deren Verlängerung) lebende Hecken zulässig (ggf. mit Spanndraht), Spriegelzäune oder Mauern bis 

zu einer Höhe von 1,00 m zulässig. 

Folgende Arten sind möglich: 

Hainbuche (Carpinus betulus), Liguster (Ligustrum vulgare), Rotbuche (Fagus silvatica), Weißdorn 

(Crataegus monogyna) und Feldahorn (Acer campestre). 

6.2.4. Private Freiflächen 

Zur Vermeidung von Störungen des Straßen- und Ortsbildes und um eine einwandfrei 

Höhenübergänge der Grundstücke untereinander zu erhalten, ist die Veränderung der natürlichen 

Erdgleiche durch Aufschüttung und Abgrabung auf allen Grundstücken nur dann zulässig, soweit sie 

für die bauliche und sonstige Nutzung erforderlich ist und hierbei entstehende 

Geländeniveauunterschiede zwischen den einzelnen Grundstücken durch Böschungen bis zu 30° 

Neigung ausgeglichen werden können. 

Aus gestalterischen Gründen dürfen Abfallbehälter nicht unverdeckt in den Vorgartenflächen 

aufgestellt werden. 

6.2.5. Werbeanlagen 

Um eine störende Wirkung durch Anlagen zur Außenwerbung im Sinne des § 13 BauO NRW zu 

vermeiden, sind diese gem. § 86 (1) BauO NRW nur an der Stätte der Leistung und dort nur parallel 

zur Fassade des Gebäudes zulässig. Die Höhe der Werbeanlagen am Gebäude ist max. bis zur 

Unterkante der Fenster des ersten Obergeschosses, höchstens jedoch bis 1,00 m über dem Fußboden 

des ersten Obergeschosses zulässig. Zudem darf die Größe der Werbeanlagen 1 m² sowie eine Tiefe 

von 0,20 m nicht überschreiten. Außerdem sind im Vorgartenbereich nur Hinweisschilder oder Tafeln 

bis zu einer Größe von 0,25 m² zulässig. Auf Vordächern und Kragplatten ist die Anbringung von 

Werbeanlagen unzulässig. 

7. Eingriffsregelung 

Die Änderung des Bebauungsplanes dient lediglich der Bestandsfestschreibung und weist neben dem 

reduzierten Spielplatz und dem Wegfall des Parkplatzes eine weitere Verkehrsfläche im Bereich der 

Straße „Im Zehnten“ aus, welche vorher als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt war. Durch die 

Nachverdichtung findet ein geringer Eingriff in die Natur statt. Dieser ist, durch die stadtplanerischen 

Ziele die gemäß § 13a verfolgt werden, allerdings zurückzustellen. 

8. Klimaschutz und Klimaanpassung 

Durch die Verpflichtung zur Begrünung neu zu bebauender Grundstücke und der Festsetzung 

einzelner Bäume wird den Belangen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung in Hinblick auf die 

Bindung von CO2 und Staub sowie Verbesserung des Mikroklimas voll Rechnung getragen.  
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9. Artenschutz 

Aufgrund der Anpassung des Bebauungsplanes an die tatsächlichen Nutzung innerhalb des 

Änderungsbereiches und die Umwandlung einer als Parkplatz vorgesehenen Fläche in 

Wohnbaufläche ist nicht davon auszugehen, dass Arten, für die ein Schutz nach 

Bundesnaturschutzgesetz, nach FFH-Richtlinie oder nach Bundesartenschutzgesetz besteht sowie 

keine europäische Vogelart verletzt oder getötet noch in ihrer Entwicklungsform geschädigt wird und 

dass keine Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten beschädigt oder zerstört werden. 

10. Immissionsschutz 

Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes sind auf Grundlage der Bestandsfestschreibung keine 

wesentlichen Immissionen zu erwarten, die die gesunden Wohnverhältnisse beeinträchtigen werden. 

11. Bodenschutz 

Nach § 1a (1) BauGB ist mit Grund und Boden sparsam umzugehen und vor Inanspruchnahme neuer 

Flächen zu prüfen, ob nicht vorrangig eine Wiedernutzung von bereits versiegelten, sanierten, 

baulich veränderten oder bebauten Flächen möglich ist. Mit der Umwandlung des ursprünglich 

festgesetzten Parkplatzes in eine Wohngebietsfläche wird den Belangen des Bodenschutzes 

Rechnung getragen. Auch hier ist anzumerken, dass es sich bei dieser Änderung des 

Bebauungsplanes hauptsächlich um eine Bestandsfestsetzung handelt, die die bereits vorhandenen 

Nutzungen in einen geordneten planerischen Rahmen überführt. 

Gefährdungen durch Kampfmittel sind im Geltungsbereich der Planänderung bisher nicht bekannt. 

Sollte dennoch bei Baumaßnahmen ein Verdacht auf Kampfmittelvorkommen (verdächtige 

Gegenstände, Bodenverfärbungen, o.Ä.) bestehen, sind aus Sicherheitsgründen sämtliche Arbeiten 

sofort einzustellen. Der Kampfmittelräumdienst ist umgehend zu verständigen. 

Altlastverdachtsflächen im Plangebiet oder dessen Nähe sind nicht bekannt.  

12. Wasserschutz 

Das Plangebiet befindet sich außerhalb von Trinkwasserschutzzonen. 

13. Denkmalschutz 

Es sind weder im Plangebiet selbst noch in dessen Nähe Bau- und Bodendenkmäler bekannt, die 

durch die Planung beeinträchtigt würden. Für den Fall, dass dennoch bei Baumaßnahmen Denkmäler 

zum Vorschein kommen sollten, ist ein entsprechender Hinweis in die textlichen Festsetzungen 

aufgenommen worden. 

14. Erschließung, Ver- und Entsorgung 

Die verkehrsmäßige Erschließung erfolgt weiterhin über die Straßen „Kreuzbreite“, „Fliederstraße“ 

„Bahnhofsstraße“ und „Arminstraße“. Diese Straßen münden auf die L 780/“Eisberger Straße“ und 

die L866/“Ravensberger Straße“, durch die eine Anbindung an das überörtliche sowie überregionale 
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Straßennetz gewährleistet ist. Wenige Fahrminuten entfernt befindet sich die Autobahnabfahrt 

„Porta Westfalica-Veltheim“ der A 2. 

Der ÖPNV-Anschluss erfolgt über die Haltestelle „Siedlung“, die in ca. 300m Entfernung liegt. Diese 

Haltestelle wird von der Linie 610 (Regionalverkehr) bedient, welche montags-samstags in Richtung 

Minden verkehrt. Ein TaxiBus steht in Richtung Rinteln mit halbstündiger Voranmeldung zur 

Verfügung. 

Das Stadtzentrum Hausberge und die Stadt Rinteln sind gut zu erreichen, wo durch weitere 

Umsteigemöglichkeiten die Anbindung an die Kommunen Minden, Bad Oeynhausen, Herford und 

Hameln sowie das überregionale Schienenverkehrsnetz ermöglicht wird, so dass eine Versorgung 

durch den ÖPNV gesichert ist.  

Die Ver- und Entsorgung des Plangebietes kann über die bereits vorhandenen Anschlüsse 

vorgenommen werden. Der Ausnutzungsgrad der vorhandenen Anschlusseinrichtungen kann durch 

die Nutzung der potentiell noch verfügbaren Baugrundstücke weiter optimiert werden. 

15. Realisierung/Kosten 

Durch die Realisierung der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 26 „Kreuzbreite“ entstehen keine 

Aufwendungen für die Stadt Porta Westfalica. Gegenüber der bisherigen Planung werden 

öffentlichen Flächen minimiert. 

 

Diese Begründung hat der Rat der Stadt Porta Westfalica am __.__.2016 gemäß § 10 BauGB 

beschlossen. 

 

Porta Westfalica, den __.__.2016 

 

 

Der Bürgermeister 

Bernd Hedtmann 


